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Familien, sowie über andere Akte der Provokation und der Aufwiegelung in der Stadt, na-
mentlich durch israelische Siedler, darunter die Entweihung von Moscheen und Kirchen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die israelischen Ausgrabungen, die in der 
Altstadt Jerusalems durchgeführt werden, auch an religiösen Stätten und in deren Umge-
bung, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis insbesondere über Spannungen, Provoka-
tionen und Aufwiegelung in Bezug auf die heiligen Stätten Jerusalems, einschließlich des 
Haram al Sharif, und alle Seiten nachdrücklich zu Zurückhaltung und zur Achtung der Un-
antastbarkeit der heiligen Stätten auffordernd, 

 erneut erklärend, dass die internationale Gemeinschaft über die Vereinten Nationen 
ein legitimes Interesse an der Frage der Stadt Jerusalem und dem Schutz der einzigartigen 
spirituellen, religiösen und kulturellen Dimension der Stadt hat, wie aus den entsprechen-
den Resolutionen der Vereinten Nationen über diese Frage hervorgeht, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Situation im Nahen Os-
ten2, 

 1. wiederholt ihre Feststellung, dass alle von der Besatzungsmacht Israel unter-
nommenen Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Heilige Stadt Jerusalem ihren Ge-
setzen, ihrer Rechtsprechung und ihrer Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit 
null und nichtig sind und keinerlei Gültigkeit besitzen, und fordert Israel auf, alle derarti-
gen rechtswidrigen und einseitigen Maßnahmen sofort zu beenden; 

 2. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung der Frage der 
Stadt Jerusalem die legitimen Anliegen sowohl der palästinensischen als auch der israeli-
schen Seite berücksichtigen und auch international garantierte Bestimmungen enthalten 
soll, die die Religions- und Gewissensfreiheit ihrer Bewohner sowie den ständigen, freien 
und ungehinderten Zugang von Menschen aller Religionen und Staatsangehörigkeiten zu 
den heiligen Stätten sicherstellen; 

 3. betont außerdem 
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